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  GZ. RV/0296-G/04 

 

Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der K., vertreten durch Mag. Wolfgang 

Schnabl, Notar, 8510 Stainz, Sauerbrunnstraße 6, vom 5. November 2003 gegen den Bescheid 

des Finanzamtes Graz-Umgebung vom 28. Oktober 2003 betreffend Grunderwerbsteuer 2003 

entschieden: 

Der Berufung wird Folge gegeben. 

Der angefochtene Bescheid wird abgeändert. 

Die Höhe der Grunderwerbsteuer beträgt 411,22 €. Die Berechnung der Abgabe ist dem 

Ende der folgenden Entscheidungsgründe zu entnehmen und bildet einen Bestandteil 

dieses Bescheidspruches. 

Entscheidungsgründe 

 Die Berufungswerberin, im Folgenden kurz Bw. genannt, und ihr Bruder G. waren je zur 

Hälfte Miteigentümer der Liegenschaften EZ X. und EZ Y.. 

Das Gesamtausmaß dieser Liegenschaften betrug 3,2593 ha und wurde für diese 

Liegenschaften unter der EW-AZ XY vom Finanzamt Deutschlandsberg zum 1. Jänner 2001 ein 

Einheitswert von 2.180,19 € für einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb festgesetzt. Der 

Wohnungswert wurde mit 0 angesetzt. 
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Die EZ X. bestand aus den Grundstücken 355 und 357 je Wald im Gesamtausmaß von 

6.825 m². Die EZ Y. bestand aus dem Grundstück 325/3 im Gesamtausmaß von 19.916 m² 

und dem 583 Wald im Ausmaß von 5.395 m². 

Am 17. Februar 2003 vereinbarten die beiden Geschwister mit einem Realteilungsvertrag 

folgende Aufteilung der Flächen in ihr Alleineigentum, wobei als Grundlage die 

Neuvermessung des Grundstückes 325/3 diente, das nunmehr in die Teilstücke 325/3, 328/4, 

325/5, 325/6 zerlegt war: 

G. Bw. 

325/4, 325/5 im Ausmaß von 7.956 m² 325/3, 325/6 im Ausmaß von 11.960 m² 

583 Wald im Ausmaß von 5.395 m² 355, 357 Wald im Ausmaß von 6.825 m² 

Die Parteien bewerteten gemeinsam die nun in ihrem Alleineigentum stehenden Grundstücke 

folgendermaßen: 

G. Bw. 

35.627,13 € 59.125,38 € 

Den daraus resultierenden Differenzbetrag in Höhe von 23.498,25 € verpflichtete sich die Bw. 

bis längstens 31.12. 2005 an ihren Bruder zu leisten. Beide Vertragsteile beanspruchten die 

Grunderwerbsteuerbefreiung nach § 3 Abs. 2 GrEStG. 

Das Finanzamt sah einen Tauschvorgang vorliegen, verneinte die Steuerbefreiung und setzte 

mit Bescheid vom 28. Oktober 2003 Grunderwerbsteuer von 2.069,39 € an die Bw. fest, wobei 

es von einer Bemessungsgrundlage von 59.125,38 € ausging. 

Gegen diese Vorschreibung wurde Berufung erhoben und unter Vorlage des 

Feststellungsbescheides vorgebracht, dass für die Liegenschaften ein einziger Einheitswert 

festgesetzt worden sei und daneben keine weitere wirtschaftliche Einheit bestehe. Was als 

wirtschaftliche Einheit anzusehen sei, sei nach den Vorschriften des BewG zu beurteilen und 

sei die Abgabenbehörde an die im Bewertungsverfahren getroffenen Feststellungen des 

Lagefinanzamtes gebunden. Dass von der Realteilung zwei Einlagezahlen im Grundbuch 

betroffen seien, könne keinen Hinderungsgrund für die Anwendung des § 3 Abs. 2 GrEStG 

darstellen, da es für die Liegenschaftseigentümer jederzeit möglich wäre, diese 

zusammenzulegen. 

Das Finanzamt erließ am 22. Juli 2004 eine abweisende Berufungsvorentscheidung. In der 

Begründung führte es aus, dass es sich bei der Teilung gemeinschaftlichen Vermögens, das 
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sich als ein Komplex mehrerer wirtschaftlicher Einheiten darstelle, nicht um eine Sachteilung, 

sondern um einen Austausch einzelner Vermögensbestandteile handle. 

Des Weiteren erklärte es, dass das Lagefinanzamt einen S 30.000,00 übersteigenden 

Wohnungswert für das Wohnhaus und andererseits einen Einheitswert für das land- und 

forstwirtschaftliche Vermögen festgestellt habe. 

Im gegen diese Entscheidung eingebrachten Vorlageantrag widerspricht die Bw. dieser 

Darstellung und verweist neuerlich darauf, dass im Zeitpunkt der Vertragserrichtung vom 

zuständigen Lagefinanzamt kein S 30.000,00 übersteigender Wohnungswert festgestellt 

wurde. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Strittig ist, ob es im gegenständlichen Fall auf Grund einer Realteilung zu einer 

Steuerbefreiung nach § 3 Abs. 2 GrEStG kommt. 

Bei einer realen Teilung einer gemeinschaftlichen Sache erhält nach § 841 ABGB jeder 

Teilhaber an Stelle seines Anteiles am Recht einen Teil der bisher gemeinschaftlichen Sache 

zu alleinigem Recht (vgl. VwGH 19.9.2001, 2001/16/0402, 0403; 4.12.2003, 2003/16/0108). 

Die Realteilung einer Liegenschaft kann als wechselseitiger Tausch von ideellen 

Miteigentumsanteilen angesehen werden (vgl. VwGH 20.11.1956, 2639/54; 26.6.1963, 

562/61; 26.3.1981, 15/3502/78; 4.12.2003, 2003/16/0108). 

§ 3 Abs. 2 GrEStG besagt: Wird ein Grundstück, das mehreren Miteigentümern gehört, von 

diesen der Fläche nach geteilt, so wird die Steuer nicht erhoben, soweit der Wert des 

Teilgrundstückes, das der einzelne Erwerber erhält, dem Bruchteil entspricht, mit dem er am 

gesamten zu verteilenden Grundstück beteiligt ist. 

Die Begünstigung setzt eine flächenmäßige Aufteilung von Grundstücken voraus und ist nur in 

jenem Umfang zu gewähren, in dem der Teilungspartner ein seinem bisherigen 

Miteigentumsanteil entsprechendes Flächenstück in sein Alleineigentum übertragen erhält. 

Jeder Mehrerwerb gegenüber dem bisherigen Miteigentumsanteil ist steuerpflichtig. 

Die Steuerbefreiung kommt nur für Fälle in Betracht, in denen eine einzige wirtschaftliche 

Einheit unter mehreren Miteigentümern der Fläche nach geteilt wird (Fellner, Kommentar 

Gebühren und Verkehrsteuern, Band II, Grunderwerbsteuer, Rz 73 zu § 3 und die dort 

referierte VwGH Judikatur). Werden mehrere wirtschaftliche Einheiten geteilt, so kann nicht 

mehr von einer Teilung des Grundstückes der Fläche nach gesprochen werden, sondern ist 

von einer nicht mehr steuerbefreiten Vermögensauseinandersetzung auszugehen. 
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Als Grundstück iSd § 3 Abs. 2 GrEStG ist auch eine Mehrheit von Grundstücken zu verstehen, 

wenn diese eine wirtschaftliche Einheit bilden. Nach dem Sprachgebrauch des Rechtslebens 

kann von einer körperlichen Teilung einer Sache nur dann gesprochen werden, wenn nur eine 

Sache - das ist iSd § 3 Abs. 2 GrEStG eine wirtschaftliche Einheit - geteilt wird und zwar auch 

dann, wenn sie aus mehreren Katasterparzellen oder Grundbuchskörpern besteht (VwGH 

9.7.1992, 91/16/0119, 0120). Daraus ergibt sich, dass es nicht schädlich ist, wenn der 

Teilungsgegenstand aus mehreren Grundbuchseinlagen und Grundstücken besteht. 

Der Begriff der wirtschaftlichen Einheit ist im Grunderwerbsteuergesetz nicht geregelt. Nach 

§ 2 Abs. 1 BewG ist nach den Anschauungen des Verkehrs zu entscheiden, was als 

wirtschaftliche Einheit zu gelten hat. Der Begriff der wirtschaftlichen Einheit hat dabei im 

Grunderwerbsteuerrecht die gleiche Bedeutung wie im BewG. 

Was als wirtschaftliche Einheit zu gelten hat, wird von den Lagefinanzämtern im 

Bewertungsverfahren bestimmt. Die Finanzämter für Gebühren und Verkehrsteuern sind an 

die Feststellungen der Lagefinanzämter gebunden, wobei maßgebend der Einheitswert zum 

letzten dem Erwerb vorangehenden Feststellungszeitpunkt ist (VwGH 9.7.1992, 91/16/0119). 

Aus dem gesamten Akteninhalt und auch nach einer Rücksprache des unabhängigen 

Finanzsenates mit dem Lagefinanzamt ergibt sich, dass die gesamte geteilte Liegenschaft 

unter einer Aktenzahl als land- und forstwirtschaftlicher Betrieb zum 1. 1. 2001 mit einem 

Einheitswert von 2.180,19 € bewertet worden ist. 

Ein weiterer Einheitswert für einen über S 30.000,00 hinausgehenden Wohnungswert bestand 

zum Zeitpunkt des Abschlusses des Realteilungsvertrages nachweislich nicht. 

Im gegenständlichen Fall liegt also nichts vor, dass die im Bescheid geäußerte Ansicht des 

Finanzamtes, es lägen zwei Vermögensarten vor, stützen könnte und war der Berufung 

stattzugeben. 

Da die Bw. nach der Teilung gegen Leistung einer Ausgleichszahlung wertmäßig mehr erhielt 

als sie zuvor anteilsmäßig besaß, ist nur ein Teil des Erwerbes nach § 3 Abs. 2 GrEStG von der 

Grunderwerbsteuer befreit. Der Mehrerwerb ist jedenfalls steuerpflichtig. 

Die Reduktion der Grunderwerbsteuer ergibt sich aus folgender Berechnung: 

Kürzungsbetrag : Wert des Miteigentumsanteiles = Steuerbetrag : Wert der Teilfläche 

X : 47.376,25 = 2.069,39 : 59.125,38 

X = 1.658,17 
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Grunderwerbsteuer: 2069,39 – 1.658,17 = 411,22 € 

Auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen, der Lehre und der ständigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes war über die Berufung wie im Spruch ersichtlich zu entscheiden. 

Graz, am 17. Juli 2007 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


